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Bei einer Vielzahl von Erkrankungen zeigen sich nach  
einer Blutegeltherapie eindeutige Verbesserungen der Beschwer-
den, und das oft nach relativ kurzer Zeit. Die besondere Speichel-
zusammensetzung, die er beim Blutsaugen in die Wunde injiziert, 
verhilft dem „Opfer“ zu einigen besonders positiven Wirkungen. 
Bis heute sind leider nur wenige der Inhaltsstoffe des Speichels 
erforscht, und dazu zählt z. B. das bekannteste von Ihnen: 

Hirudin – es wirkt lokal gerinnungs-  
und entzündungshemmend.

Zusammenfassend kann man 
von folgenden Wirkungswei-
sen des Speichels sprechen:

•	Blutgerinnungshemmend 
•	Antithrombotisch 
•	Antibakterizid 
•	Antientzündlich 
•	Lymphstrom 
	 beschleunigend 
•	Immunisierend 
•	Schmerzlindernd

Was also genau passiert nun beim „Egeln“?
Der skelettlose Körper des Egels besteht fast ausschließlich aus 
einem doppelwandigen Verdauungsschlauch, der ihm die Auf-
nahme einer Blutmenge bis zum 10-fachen seines Eigengewichtes 
erlaubt und ihn somit fast 2 Jahre lang ernährt. Das Hinter-  
sowie Vorderende des Blutegels ist mit je einem Saugnapf ausge-
stattet. Am spitz zulaufenden Kopf befindet sich auch das Maul 
mit 80 sternenförmigen Kalkzähnchen, welche sich in das Opfer 
sägen. Mit Hilfe seiner Wärme- und Chemosensoren am Kopfende  
tastet der Blutegel nun die Haut seines Opfers ab.

Der Biss des Egels ist nicht sehr schmerzhaft, sondern eher mit 
einem leichten Zwicken zu vergleichen. Nach dem Saugvorgang, 
der zwischen 30 bis 60 Minuten und manchmal auch länger 
dauern kann, fällt der jetzt prall gefüllte Blutegel einfach vom 

Tier ab. Jetzt beginnt 
ein weiterer, ebenfalls 
sehr wichtiger Teil der 
Behandlung, nämlich 
die Nachblutung der 
Wunde. Dieser natür-
liche Aderlass ist wich-

tig, denn er hat nicht 
nur eine entstauende 
Wirkung, sondern auch 
eventuell eingetretene 
Keime werden aus der 
Wunde gespült. Bei un-
seren Hunden kommt di-
ese Nachblutung meist 
innerhalb von 12 Stun-
den zum Stillstand. Auf-
grund des ausgeklügel-
ten Zusammenspiels der 
verschiedenen Wirkstoffe ergeben sich folgende Hauptindikati-
onen der Blutegeltherapie:

•	Arthritis, Arthrose 
•	Tendovaginitis, Bursitis 
•	Spondylose 
•	Ödeme, Quetschungen, Prellungen 
•	Durchblutungsstörungen 
•	Abszesse, Hämatome, Leckekzeme 
•	bessere Wundheilung nach Operationen

Bereits nach wenigen Behandlungen mit Blutegeln tritt eine oft 
deutliche Besserung der Beschwerden ein und die Hunde können 
wieder schmerzfreier agieren. Somit hat diese Form der Therapie 
gerade im Bereich starker Arthrosen einen wichtigen Stellenwert 
eingenommen. 

Ein kleines Wunderwerk der Natur mit großem Potenzial

Blutegel – Hirudo 
medicinalis
Die Reaktionen der Hundebesitzer sind durchaus zweige-
teilt bei dem Gedanken an eine Blutegeltherapie für ihre 

Hunde. Von Neugierde bis Ekel sind alle Gefühle vertreten, 
doch nach der Therapie sind sie sich alle einig: Es hilft!

Ein Bericht von Birgit Handschuh, DOG|MA – Praxis für Hundephysiotherapie

Hundephysiotheraphie

Was passiert mit dem Familienhund, wenn sich die Partner tren-
nen? Wer darf den Hund behalten? Gibt es vielleicht einen „Un-
terhaltsanspruch“ des Hundes? Kann man ein „Besuchsrecht“ 
einklagen? Diese Fragen tauchen in meiner Praxis im Rahmen 
von Scheidungsverfahren immer öfter auf. Die Gerichte ent-
scheiden in der Regel zugunsten der Person, die sich in der Ver-
gangenheit um den Hund gekümmert hat. Im Zweifel wird ein 
Sachverständiger zu Rate gezogen.

Wenn die Partner vor Gericht stehen …
Bei der gerichtlichen Auseinandersetzung sich scheidender Paare 
geht es aber nicht mehr nur um das Eigentum des Tieres, son-
dern darüber hinaus um Umgangs- und Besuchsrecht, sowie um 
die Regelung der laufenden Kosten. 

Das Oberlandesgericht Bamberg hatte im Jahre 2003 in der zwei-
ten Instanz über ein Hunde-Besuchsrecht zu entscheiden. Die 
geschiedenen Ehegatten hatten zwei Labradorhündinnen, die 
mit dem Einverständnis des Ehemannes bei der Ehefrau blieben. 
Doch der Mann wollte eine Hündin alle zwei Wochenenden wie-
der an seiner Seite wissen. Der Antrag wurde abgewiesen. 

In § 1684 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) werde das Umgangs-
recht von Eltern und Kind geregelt. Hunde seien aber keine Kin-
der, auch wenn sie manchmal als Kinderersatz angesehen wer-
den. § 90 a BGB regele, dass Tiere keine Sachen sind, verweise 
jedoch darauf, dass auf sie die für Sachen geltenden Vorschriften 
entsprechend anzuwenden seien. Im Falle einer Scheidung gel-
ten für Tiere die Vorschriften der Hausratsverordnung zumin-
dest entsprechend. Deren Regelungen kennen jedoch kein Um-
gangsrecht, sondern sehen lediglich eine Eigentumszuweisung 
an einen der beiden Ehepartner vor. (7 UF 103/03).

Nicht immer ist ein Tier rechtlich eine „Sache“
Anders in dem Fall des Pudels Wuschel, der 1996 vom Amtsge-
richt Bad Mergentheim zum „Umgangsrecht“ entschieden wur-
de. Das Amtsgericht hielt es für falsch, Wuschel als einen Teil 
des Hausrats zu behandeln. Vielmehr müsse der Rechtsgedanke 
des § 90 a BGB berücksichtigt werden, wonach Tiere von der 
Rechtsordnung als Mitgeschöpfe anerkannt seien. Das bedeu-
te, dass über sie, anders als es bei leb- und gefühllosen Gegen-
ständen möglich wäre, nicht ohne Rücksicht auf ihr Wesen und 
ihre Gefühle verfügt werden könne. Der beauftragte tierpsycho-

logische Sachverständige befürchtete keine schädlichen Folgen 
für Wuschel, wenn er alle vierzehn Tage für einige Stunden mit 
seinem früheren Herrchen spazieren ginge. (1 F 143/95)

Im Falle der Scheidungshündin Angie hatte sich der Ehemann 
bei der Scheidung schriftlich verpflichtet, für die seiner Ex-Gattin 
zugesprochene Hündin monatlich € 100,– zu zahlen, kündigte 
dann aber einfach den Unterhaltsvertrag. Das Oberlandesgericht 
Zweibrücken entschied, dass er den Hundeunterhalt nicht auf-
kündigen könne. Den Unterhalt nicht mehr zahlen zu wollen, 
reiche nicht aus. Vertrag sei Vertrag. (Az. 2 UF 87/05). 

Trennungsunterhalt für den Hund sah auch das Oberlandesge-
richt Düsseldorf als angemessen an. Getrennt lebende Ehegatten 
hätten einen Anspruch auf Unterhalt, wenn sie über kein eige-
nes Einkommen verfügen. Unter den Begriff „Lebensqualität“ 
falle auch der Unterhalt des vormals gemeinsamen Hundes. Ge-
rade durch Zuwendung eines Haustieres könne die erhaltende 
Lebensqualität für einen getrennt lebenden Menschen bestimmt 
sein, so dass der Hund mit den Futter- und Tierarztkosten zu 
berücksichtigen sei. (2 UFH 11/96)

Mein persönlicher Rat: Legen Sie schon beim Kauf eines  
(Familien-)Hundes fest, wer der Eigentümer sein soll.  
Fixieren Sie frühzeitig, wer im Trennungsfall ein Besuchs- 
oder Umgangsrecht bekommt und wer für Nahrung und 
tierärztliche Versorgung aufkommt.

Scheidungsopfer Hund
Die Scheidungsrate steigt. Unter der Trennung leiden nicht nur die Partner und Kinder, 
sondern auch die Hunde. Petra Franke, engagierte Rechtsanwältin, befasst sich  
beruflich und privat mit dem Thema Hund. – Wenn Sie sich für ein juristisches Thema 
rund um den Hund interessieren, schreiben Sie uns!

***Weiterführende Literatur ***

• �Blutegeltherapie von Andreas Michalsen und 
Manfred Roth – Karl F. Haug Fachbuchverlag 
ISBN 3-8304-7169-6

• �Handbuch der Blutegeltherapie  
von Ingo W. Müller- Karl F. Haug  
Fachbuchverlag ISBN 3-8304-7016-9
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Erziehung

Was genau sind die Beschwichtigungssignale  
und wozu dienen sie?

In älterer Literatur werden bestimmte Körpersignale als „cut-
off-aggression-signals“ benannt und auch damit waren schon 
die Ausdruckselemente gemeint, die Turid Rugaas erforschte. 
Der Begriff war jedoch unglücklich gewählt, denn die Signale 
werden nicht erst eingesetzt, wenn bereits vorhandene Aggres-
sion unterbrochen werden soll. Die Signale werden nämlich in 
erster Linie gezeigt, um Aggressionen und Missverständnisse in 
der Kommunikation gar nicht erst aufkommen zu lassen. Sie 
dienen also dazu:

Einem Gegenüber die eigenen  
friedlichen Absichten mitzuteilen ...

... oder auch ein „Sich-selbst-unwohl-Fühlen“ in einer bestimmten 
Situation zu signalisieren, z. B. wenn ein Artgenosse oder auch 
Mensch zu schnell und zu forsch auf den Hund zugeht. 

•	Konflikte gar nicht erst aufkommen zu lassen. 
•	Bereits entstandene Aggression zu unterbrechen. 
•	Sich selbst zu beruhigen.

Welche Signale gibt es?  
1. Signale im Kopfbereich

Den Blick verkürzen: Es gilt als unhöflich, unter Umständen 
sogar provozierend, einem Gegenüber lang anhaltend in die Au-
gen zu stieren. Deshalb wird der Blickkontakt immer mal wieder 
kurz unterbrochen.

Das Blinzeln: Einen stierenden Blick vermeiden. Die Augen wer-
den kleiner beim Blinzeln, so entsteht ein „harmloserer“ Ge-
sichtsausdruck.

Den Kopf abwenden: Den ganzen Kopf abzuwenden ist ein 
noch deutlicheres Signal als das Blinzeln. Der Blickkontakt wird 
weitgehend vermieden, es wird klar gezeigt, dass nicht provo-
ziert werden soll.

2. Signale im Körperbereich
Den Körper abwenden: Wird der gesamte Körper seitlich abge-
wendet, verstärkt sich die beschwichtigende Wirkung nochmals. 

Den Rücken zudrehen: Dies ist eine klare Botschaft für das Gegen-
über, dass kein weiterer Kontakt in dieser Form erwünscht ist.

Das Einfrieren: Eines der stärksten Signale überhaupt ist das 
vollständige, bewegungslose Verharren in einer Situation.  
Alle Bewegung kommt zum Stillstand, um jedes Missverständ-
nis auszuschließen. Meist entspannt sich die Begegnung dann 
auch schnell.

Das geistige „Abtauchen“: Es ist eines der traurigsten Aus-
druckselemente, dass wir bei einem Hund erkennen können. Ich 
habe es noch nie gegenüber einem Artgenossen gesehen, son-
dern immer nur situationsbezogen oder gegenüber Menschen. 
Der Hund verabschiedet sich regelrecht aus dieser Welt, taucht 
ab in eine Realität, die fern der unseren ist, weil er den Zustand, 
in dem er sich befindet, sonst nicht ertragen kann. Häufig zu 
sehen bei Hunden, die an der Kette oder im Zwinger gehalten 
werden oder bei Hunden, die so oft und hart gestraft werden, 
dass sie lieber gar nichts mehr tun, als einen Fehler zu machen, 
der nur wieder neue Strafe nach sich zieht. 

Langsame Bewegungen: Sie wirken immer beruhigend und  
deeskalierend. Das Gegenüber hat Zeit, sich auf die Begegnung/ 
die nächste Aktion einzustellen. Der Hund will jedes Missver-
ständnis vermeiden, das durch all zu viel Hektik im Eifer des 
Gefechts entstehen könnte.

Über den Fang lecken: Dieses Signal wird häufig übersehen, 
weil es manchmal mit unglaublicher Geschwindigkeit gezeigt 
wird. Der Hund leckt sich einmal oder auch mehrfach mit sei-
ner Zunge über den Fang.

Calming Signals – Erster Teil 

Die Beschwichtigungs- 
signale der Hunde
Lange Jahre glaubte man, das Zeigen von Beschwichtigungssignalen sei nur bei Wölfen zu beobachten. Im 
Zuge der Domestikation seien die Signale weitgehend verloren gegangen und deshalb bei Hunden, je nach 
Rasse, kaum oder gar nicht zu finden. Bis die Norwegerin Turid Rugaas im Rahmen einer Projektarbeit 
diesen wichtigen Teil der hundlichen Kommunikation erforschte. Sie beobachtete gemeinsam mit einem 
Studienkollegen tausende von Hunden über einen Zeitraum von zwei Jahren, und stellte das Ergebnis 
schließlich in ihrem Buch „Die Beschwichtigungssignale der Hunde“ vor, das inzwischen in mehr als ein 
Dutzend Sprachen übersetzt wurde. 

Clarissa von Reinhardt, Hundetrainerin animal learn 
Hundetrainerin, Referentin und Autorin kynologischer Fachliteratur
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